
© Notaries Dr. Oliver Vossius, Dr. Thomas Engel, Munich. All rights reserved. 

UR.Nr.            /2010 
vom 30.04.2010 
Dr. V 
 
 
 

HAUPTVERSAMMLUNG EINER AKTIENGESELLSCHAFT 
 
 
 
Heute, den dreißigsten April 
zweitausendzehn 
 

30.04.2010 
 
nahm ich, 
 

Dr.  Ol iver  Voss ius  
Notar  in  München 

 
mit den Amtsräumen Theatinerstr. 8/III, 80333 München, im Anwesen 
 

Hilton München City, Rosenheimer Straße 15, 81667 München 
 
die auf den heutigen Tag einberufene Hauptversammlung der Aktionäre der 
 

ATOSS Software AG 
mit dem Sitz in München, 

Amtsgericht München, HRB 124084, 
Anschrift: Am Moosfeld 3, 81829 München 

 
auf. 
 
Über den Verlauf dieser Hauptversammlung errichtete ich die folgende 
 

N i e d e r s c h r i f t :  
 
An der Hauptversammlung nahmen teil: 
 
1. Von den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft: 
 

Andreas F. J. Obereder, 
Christof Leiber. 
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2. Von den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft: 
 

Peter Kirn (Vorsitzender), 
Fritz Fleischmann, 

Baron Rolf Vielhauer von Hohenhau. 
 
3. die Aktionäre und die Aktionärsvertreter 
 
die in dem dieser Niederschrift als  
 

Anlage  1  
 
beigefügten Teilnehmerverzeichnis im einzelnen aufgeführt sind. 
 
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Peter Kirn, eröffnete die Versammlung 
um 11:01 Uhr, übernahm satzungsgemäß den Vorsitz und begrüßte die Anwe-
senden. 
 
Vorab stellte der Vorsitzende fest: 
 
Die Einladung samt Bericht des Vorstands zu TOP 6 war im elektronischen Bun-
desanzeiger vom 10.03.2010 veröffentlicht worden; außerdem hatte die Gesell-
schaft die Einberufung zur heutigen Hauptversammlung unter Mitteilung der 
Kurzfassung der Tagesordnung in einem überregionalen Börsenpflichtblatt, der 
Börsenzeitung vom 19.03.2010 sowie veröffentlicht sowie eine europäische Ver-
breitung im Sinne des § 121 Abs. 4a AktG vorgenommen.  
 
Ein Belegexemplar des elektronischen Bundesanzeigers lag mir vor, konnte bei 
mir eingesehen werden und ist dieser Niederschrift als  
 

Anlage 2 
 
beigefügt. 
 
Der Herr Vorsitzende stellte fest, dass somit die Hauptversammlung form- und 
fristgerecht einberufen sei. 
 
Gegenanträge oder Verlangen nach § 122 Abs. 2 AktG seien der Gesellschaft 
nicht zugegangen. 
 
Es hätten der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009, 
der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2009, 
der Bericht des Vorstands nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB, der Gewinn-
verwendungsvorschlag, der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 
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und der Bericht des Vorstands zum Tagesordnungspunkt 6 und der Text der Ein-
berufung ab Einberufung der Versammlung in den Geschäftsräumen der Gesell-
schaft zur Einsicht der Aktionäre ausgelegen. Auf Verlangen sei jedem Aktionä-
ren auch eine Abschrift erteilt worden.  
 
Auf der Internetseite der Gesellschaft seien zusätzlich die Informationen nach § 
124a AktG i.V.m. der Empfehlungen nach Ziff. 2.3.1 DCGC ausgelegen. 
 
Die Unterlagen lägen auch zur Einsichtnahme in der Hauptversammlung aus. 
 
Der Vorsitzende fragte an, ob eine vollständige Verlesung der bekannt gemach-
ten Beschlussvorschläge gewünscht sei. Ein solcher Wunsch wurde nicht geäu-
ßert. 
 
Der Vorsitzende schlug vor, die Tagesordnung in der veröffentlichten Reihenfol-
ge abzuwickeln und aus Vereinfachungsgründen die Tagesordnungspunkte ge-
meinsam in einer Generaldebatte zu diskutieren. Er bat aus diesem Grund, alle 
Wortbeiträge zur Tagesordnung im Rahmen der Generaldebatte vorzutragen, 
damit im Anschluss die Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6 
nacheinander durchgeführt werden könnten. 
 
Als Form der Abstimmung bestimmte der Vorsitzende, dass über die Beschluss-
vorschläge in der Hauptversammlung mit Hilfe von abzugebenden Stimmbögen 
und computerunterstützter Auswertung abgestimmt werden soll. Der Notar habe 
sich von dem ordnungsgemäßen Funktionieren des Auswertungsmechanismus 
überzeugt. 
 
Die Abstimmungen erfolgten im Subtraktionsverfahren, das heißt: 
 
Es würden nur die NEIN-Stimmen und die erklärten Stimmenthaltungen gezählt. 
Die Zahl dieser Stimmen würde sodann von der Gesamtzahl der an der jeweili-
gen Abstimmung teilnehmenden Stimmen abgezogen. 
 
Daraus ergäben sich die JA-Stimmen. 
 
Die Stimmen der Aktionäre, die weder mit Nein stimmen, noch sich der Stimme 
enthielten, würden als Ja-Stimmen gewertet. 
 
Wenn ein Aktionär gegen einen Beschluss stimmen oder sich enthalten wolle, 
möge er bei der Abstimmung den mit „NEIN“ bzw. „ENTHALTUNG“ beschrif-
teten Stimmabschnitt mit der dem jeweiligen Tagesordnungspunkt zugeordneten 
Nummer in die bereit gestellten Urnen werfen. 
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Der Vorsitzende wies darauf hin, dass NEIN-Stimmen und Enthaltungen nur im 
Saal festgestellt würden und dass Teilnehmer, die in ihrer Abwesenheit mit 
NEIN stimmen oder sich der Stimme enthalten wollten, einer anwesenden Person 
Vollmacht erteilen müssten. 
 
Jede Aktie gewähre eine Stimme. 
 
Das Teilnehmerverzeichnis befinde sich noch in Arbeit. Präsenzveränderungen 
zwischen den Abstimmungen würden entsprechend bekannt gegeben. Der Vor-
sitzende bat im Interesse einer zügigen Abwicklung des Abstimmungsverfahrens, 
während der Abstimmung den Präsenzbereich möglichst nicht zu verlassen. 
 
Präsenzbereich sei dieser Saal und die Nebenräume bis zur Ausgangskontrolle. 
Abstimmungsraum sei nur dieser Saal. Wer also mit NEIN stimmen oder sich der 
Stimme enthalten wolle, müsse sich in diesem Saal aufhalten. 
 
Der Vorsitzende bat des weiteren Aktionäre, welche die Versammlung vorzeitig 
verließen, sich an der Ausgangskontrolle zu melden. Sie könnten sich mit der 
Zahl der von ihnen vertretenen Aktien abmelden, oder einem anderen Teilnehmer 
Vollmacht zu ihrer Vertretung erteilen, was der Ausgangskontrolle aber ange-
zeigt werden müsste, damit das Teilnehmerverzeichnis berichtigt werden könnte. 
Es bestünde auch die Möglichkeit, ein Mitglied der Verwaltung zu bevollmächti-
gen.  
 
Der Vorsitzende bat die Aktionäre, die sich in der Hauptversammlung zu äußern 
wünschten, ein Wortmeldeformular auszufüllen. Dieses Wortmeldeformular läge 
am Wortmeldetisch aus. Der Vorsitzende bat die Aktionäre das Formular ent-
sprechend auszufüllen und dieses wieder am Wordmeldetisch abzugeben. Die 
Aktionäre würden dann entsprechend aufgerufen.  
 
Die Aktionäre wurden gebeten, zu Beginn ihres Wortbeitrags ihren Namen und 
gegebenenfalls die Organisation, für die sie sprechen, sowie ihre Stimmkarten-
nummer bekannt zu geben. Er bat darum, sich kurz zu fassen; eine Redezeitbe-
schränkung erfolge derzeit nicht, sei aber vorbehalten. Damit alle die Ausführun-
gen überall akustisch verstehen könnten, wurden die Aktionäre gebeten, sich des 
Mikrofons vorne auf dem Podium zu bedienen. 
 
Der Vorsitzende wies darauf hin, dass Tonband- oder Videoaufzeichnungen 
durch Teilnehmer dieser Versammlung nicht gestattet wären. Seitens der Gesell-
schaft würden Fotos und Videoaufnahmen gefertigt, insbesondere die Ausfüh-
rungen des Vorstandsvorsitzenden aufgezeichnet.  
 
Soweit Aktionäre Eintrittskarten noch nicht in Stimmkarten umgetauscht hätten, 
seien sie gebeten, dies jetzt nachzuholen. 
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Er bat, Mobiltelefone auszuschalten und im Saal nicht zu rauchen. 
 
Sodann gab der Vorsitzende die zu erledigende Tagesordnung, wie folgt bekannt 
und rief diese auf: 
 

Tagesordnungspunkt 1 
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzern-
abschlusses und der Lageberichte für das Geschäftsjahr 2009 sowie 
Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats und des Berichts des Vor-
stands mit den erläuternden Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 
HGB für das Geschäftsjahr 2009. 
 
Tagesordnungspunkt 2 
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns. 
 
Tagesordnungspunkt 3 
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Ge-
schäftsjahr 2009. 
 
Tagesordnungspunkt 4 
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Ge-
schäftsjahr 2009. 
 
Tagesordnungspunkt 5 
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2010. 
 
Tagesordnungspunkt 6 
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Ver-
äußerung eigener Aktien. 
 

Eine Beschlussfassung sei nur zu den Punkten 2-6 zu fassen. 
 
Die Tagesordnung wurde wie folgt erledigt: 
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Tagesordnungspunkt 1. 
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernab-
schlusses und der Lageberichte für das Geschäftsjahr 2009 sowie Vorlage 
des Berichts des Aufsichtsrats und des Berichts des Vorstands mit den erläu-
ternden Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 
2009. 
 
Der Vorstand, Herr Obereder und Herr Leiber, berichtete über die allgemeine 
wirtschaftliche Lage und die Entwicklung der Gesellschaft, erläuterte den Jahres-
abschluss für das Geschäftsjahr 2009 und gab einen Überblick über die Entwick-
lungen im neuen Geschäftsjahr. 
 
Nach Abschluss dieses Vortrags dankte der Vorsitzende dem Vorstand.  
 
Nunmehr gab der Herr Vorsitzende die im jetzigen Zeitpunkt bestehende Präsenz 
aus dem aktuellen Teilnehmerverzeichnis bekannt:  
 
„Auf dieser Hauptversammlung ist ein Grundkapital von nominal 
€ 2.494.737,00 mit ebenso vielen Stimmen, das sind 61,97 % des stimmbe-
rechtigten Grundkapitals von € 4.025.667,00 vertreten.“ 
 
Der Vorsitzende stellte somit die Beschlussfähigkeit der heutigen Hauptver-
sammlung fest.  
 
Der Vorsitzende erklärte, dass die im Teilnehmerverzeichnis aufgeführten Aktio-
näre und Aktionärsvertreter ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ordnungsgemäß nachgewiesen 
hätten.  
 
Das nunmehr vorliegende Verzeichnis der anwesenden Aktionäre und Aktio-
närsvertreter wurde vom Vorsitzenden unterschrieben.  
 
Es lag während der Versammlung bei mir, Notar, zur Einsicht aus. 
 
Der Herr Vorsitzende erläuterte dann die Tätigkeit und den Bericht des Auf-
sichtsrats: 
 
Zum Jahresabschluss der Gesellschaft stellte er fest: 
 
Der Abschlussprüfer, die Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
München, hat dem Jahresabschluss den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt. Der Aufsichtsrat habe den Jahresabschluss 2009 der Gesellschaft geprüft 
und am 23.02.2010 samt dem Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss 
2009 sei damit festgestellt. 
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Der Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss, Konzernlagebericht sowie 
der Bericht des Aufsichtsrates der Gesellschaft liegen auch in der heutigen 
Hauptversammlung vor. 
 
Der Vorsitzende gab einen Überblick über die Arbeit des Aufsichtsrats während 
des abgelaufenen Geschäftsjahres und erläuterte das Vergütungssystem für den 
Vorstand.  
 
Nunmehr eröffnete der Vorsitzende die Aussprache und schlug den Versamm-
lungsteilnehmern vor, sofern sie zu diesem Vortrag, zum Jahresabschluss und zu 
den weiteren Punkten der Tagesordnung Ausführungen machen oder Fragen stel-
len möchten, dies nunmehr zu tun. Die Zusammenfassung der Diskussion verein-
fache den Ablauf der Hauptversammlung. 
 
Es sprachen Frau Kathrin Maixensperger (SdK), Herr Sören Merkel (DSW), Herr 
Lutz Thorwart, ein weiterer Aktionär, Herr Olgerd Eichler und ein weiterer Akti-
onär. 
 
Der Vorsitzende und der Vorstand beantworteten die gestellten Fragen. 
 
Der Herr Vorsitzende stellte fest, dass mit dem letzten Beitrag zur Diskussion 
alle Wortmeldungen zur Tagesordnung erledigt waren. 
 
Er erläuterte nochmals das Abstimmungsverfahren und bat insbesondere die Ak-
tionäre, die mit Nein stimmen oder sich enthalten wollten, in den Saal zu kom-
men und ihren jeweils mit „NEIN“ bzw. mit „ENTHALTUNG“ beschrifteten 
Stimmabschnitt in die bereitgestellte Urnen zu werfen. Wer keinen Stimmab-
schnitt abgebe, stimme dem Beschlussvorschlag zu. 
 
Er wies darauf hin, dass Gegenstimmen und Enthaltungen nur in diesem Saal er-
fasst würden und bat sodann, in diesen Saal zu kommen, soweit eine Gegen-
stimme oder eine Enthaltung beabsichtigt sei.  
 
Vor Eintritt in die Abstimmung wies der Vorsitzende zu den Tagesordnungs-
punkten 3 und 4 darauf hin, dass sich die Mitglieder des Vorstands bzw. des Auf-
sichtsrats mit ihren Aktien weder für sich noch für einen anderen noch durch ei-
nen anderen an der Abstimmung über ihre eigene Entlastung beteiligen dürften, 
§ 136 Abs. 1 AktG. 
 
1.986.184 Stimmen waren bei TOP 3, 20.960 Stimmen waren bei TOP 4 nicht 
stimmberechtigt. 
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Weiter wies der Vorsitzende auf die zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten 
erforderlichen Beschlussmehrheiten hin. 
 
Sodann gab der Vorsitzende bekannt, dass bei der Abstimmung zu den jeweili-
gen Tagesordnungspunkten der jeweils mit der gleichen Nummer beschriftete 
Stimmabschnitt zur Anwendung komme, also zu TOP 2 der Stimmabschnitt 2 
usw. 
 
Er bat weiterhin, zwecks Aufrechterhaltung der Präsenz den Präsenzbereich nicht 
mehr zu verlassen und wies darauf hin, dass er jetzt die Ein- und Ausgangskon-
trolle schließen lasse.  
 
Er gab sodann die zur Abstimmung vorhandene Präsenz wie folgt bekannt: 
 
„Auf dieser Hauptversammlung ist ein Grundkapital von nominal 
€ 2.094.418,00 mit ebenso vielen Stimmen, das sind 61,96 % des stimmbe-
rechtigten Grundkapitals von € 4.025.667,00 vertreten.“ 
 
Sodann eröffnete der Vorsitzende die Abstimmung über folgende Tagesord-
nungspunkte: 
 
Tagesordnungspunkt 2. 
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns. 
 
Der Vorsitzende verwies auf den bekannt gemachten Vorschlag, 
 
den Bilanzgewinn aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2009 in Höhe von EUR 
5.917.378,77 wie folgt zu verwenden:  
 
a) Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,50 je Stückaktie, d.h. in Höhe 

von insgesamt EUR 1.980.784,00.  
b) Vortrag des verbleibenden Betrags auf neue Rechnung in Höhe von EUR 

3.936.594,77. 
 
Die im vorstehenden Gewinnverwendungsvorschlag genannten Werte beruhen 
auf dem am Tag der Feststellung des Jahresabschlusses (23. Februar 2010) divi-
dendenberechtigten Grundkapital von EUR 3.961.568. Diese Werte weichen be-
dingt durch eine Verminderung im Bestand an eigenen Aktien von den im Jah-
resabschluss auf der Basis des Bestands zum 31. Dezember 2009 berichteten 
Werten ab. Bis zur Hauptversammlung am 30. April 2010 kann sich durch den 
Erwerb eigener Aktien oder durch die Veräußerung eigener Aktien, die gemäß 
§ 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind, die Zahl der dividendenberechtigten 
Aktien vermindern oder erhöhen. In diesem Fall wird bei unveränderter Aus-
schüttung von EUR 0,50 je dividendenberechtigter Stückaktie der Hauptver-
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sammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag über die Gewinn-
verwendung unterbreitet werden. 
 
Eine Verlesung des Beschlussvorschlags bzw. das Wort wurde nicht gewünscht. 
 
 
Tagesordnungspunkt 3. 
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2009. 
 
Der Vorsitzende verwies auf den bekannt gemachten Vorschlag, 
 
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für ihre 
Tätigkeit im Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen. 
 
 
Eine Verlesung des Beschlussvorschlags bzw. das Wort wurde nicht gewünscht. 
 
 
Tagesordnungspunkt 4. 
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäfts-
jahr 2009. 
 
Der Vorsitzende verwies auf den bekannt gemachten Vorschlag, 
 
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für 
ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen. 
 
 
Eine Verlesung des Beschlussvorschlags bzw. das Wort wurde nicht gewünscht. 
 
 
Tagesordnungspunkt 5. 
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Ge-
schäftsjahr 2010. 
 
Der Vorsitzende verwies auf den bekannt gemachten Vorschlag, 
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Stuttgart, Zweigniederlassung München, zum Abschlussprüfer und zum 
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 zu wählen. 
 
 
Eine Verlesung des Beschlussvorschlags bzw. das Wort wurde nicht gewünscht. 
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Tagesordnungspunkt 6. 
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräuße-
rung eigener Aktien. 
 
Der Vorsitzende verwies auf den bekannt gemachten Vorschlag, 
 
6.1 Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, bis zum 

29. Oktober 2011 (einschließlich), außer zum Zwecke des Handels mit ei-
genen Aktien und unter Beachtung der Beschränkungen nach § 71 Abs. 2 
AktG, Aktien der Gesellschaft in einem Umfang von bis zu zehn vom Hun-
dert des Grundkapitals der Gesellschaft über die Börse oder mittels eines 
an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots 
zu erwerben.  

 
Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der von der Gesell-
schaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) am Han-
delstag den ersten im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse oder 
einem an die Stelle des Xetra-Handel getretenen funktional vergleichbaren 
Nachfolgesystems ermittelten Kurs um nicht mehr als 10% überschreiten 
und um nicht mehr als 20% unterschreiten. 

 
Erfolgt der Erwerb der Aktien über ein öffentliches Kaufangebot (oder ei-
ne öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines Angebots) an alle Aktionäre 
der Gesellschaft, dürfen der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der 
gebotenen Kaufpreisspanne je Aktie (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten) 
den letzten im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse oder einem 
an die Stelle des Xetra-Handel getretenen funktional vergleichbaren 
Nachfolgesystems ermittelten Kurs am Börsentag vor der Veröffentlichung 
der Absicht zur Abgabe des öffentlichen Angebots um nicht mehr als 10% 
überschreiten und um nicht mehr als 20% unterschreiten. Das Volumen 
des Angebots kann begrenzt werden. Sofern die gesamte Zeichnung des 
Angebotes dieses Volumen überschreitet, muss die Annahme im Verhältnis 
der jeweils angebotenen Aktien erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme 
geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär kann 
in den Angebotsbedingungen vorgesehen werden.  
 
Die Ermächtigung zum Erwerb kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal 
oder mehrmals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke im Rahmen 
der oben genannten Beschränkung ausgeübt werden.  

 
6.2 Der Vorstand wird ermächtigt, ohne dass es eines weiteren Hauptver-

sammlungsbeschlusses bedarf, die erworbenen eigenen Aktien nicht nur 
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über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre, 
sondern unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auch 

 
(i) mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Sacheinlagen, zum Bei-

spiel beim Erwerb eines Unternehmens oder einer Beteiligung an 
einem Unternehmen bzw. bei einem Unternehmenszusammen-
schluss, an Dritte auszugeben, sofern der Erwerb der Sacheinlage 
im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt und sofern der 
für eine eigene Aktie von Dritten zu erbringende Gegenwert nicht 
unangemessen niedrig ist (§ 255 Abs. 2 AktG analog); oder 

 
(ii) mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bareinlagen an Dritte aus-

zugeben, um die Aktien der Gesellschaft an einer ausländischen 
Börse einzuführen, an denen die Aktien der Gesellschaft bisher 
nicht zum Handel zugelassen sind; oder 

 
(iii) mit Zustimmung des Aufsichtsrats zu einem Barkaufpreis zu veräu-

ßern, der den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft zum Zeit-
punkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet; die Er-
mächtigung in diesem lit. (iii) ist unter Einbeziehung der Ermächti-
gung in § 4 Abs. 3 lit. (a) der Satzung der Gesellschaft auf insge-
samt höchstens 10% des Grundkapitals der Gesellschaft be-
schränkt; oder 

 
(iv) in Erfüllung der Aktienbezugsrechte aus dem im Rahmen der or-

dentlichen Hauptversammlung am 22. Mai 2002 beschlossenen 
Wandelschuldverschreibungsprogramm der Gesellschaft, jeweils in 
der durch die Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung vom 
30. April 2003 und 22. April 2004 geänderten Form, sowie in Erfül-
lung der Aktienbezugsrechte aus dem im Rahmen der ordentlichen 
Hauptversammlung am 22. April 2004 beschlossenen Wandel-
schuldverschreibungsprogramm der Gesellschaft an Bezugsberech-
tigte zu übertragen; soweit die eigenen Aktien in Erfüllung von Ak-
tienbezugsrechten aus dem im Rahmen der ordentlichen Hauptver-
sammlung am 22. Mai 2002 beschlossenen Wandelschuldver-
schreibungsprogramm 2002/2011 der Gesellschaft in der durch die 
Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung vom 30. April 
2003 und 22. April 2004 geänderten Form dem Vorstand übertra-
gen werden sollen, liegt die Zuständigkeit beim Aufsichtsrat. 

 
Die Ermächtigungsbeschlüsse bzw. Änderungsbeschlüsse der Hauptver-
sammlungen am 22. Mai 2002, am 30. April 2003 und am 22. April 2004 
zu den Wandelschuldverschreibungsprogrammen liegen jeweils als Be-
standteil der notariellen Niederschrift über diese Hauptversammlungen 
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beim Handelsregister in München zur Einsicht aus. Die notariellen Nie-
derschriften können zudem in den Geschäftsräumen am Sitz der ATOSS 
Software AG, Am Moosfeld 3, 81829 München eingesehen werden. Die 
notariellen Niederschriften liegen auch während der Hauptversammlung 
aus. 

  
Die Anzahl der nach Ziffer (iii) und (iv) zu veräußernden eigenen Aktien 
darf 10 % des Grundkapitals der ATOSS Software AG zum Zeitpunkt der 
Veräußerung nicht übersteigen. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzu-
rechnen, die in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt 
der Veräußerung ausgegeben oder veräußert wurden. Ebenfalls anzurech-
nen sind Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund 
von zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Wandlungsrechten ausgegeben 
wurden bzw. noch ausgegeben werden können. 

  
Die Ermächtigung zur Veräußerung auch außerhalb der Börse kann ganz 
oder in Teilen, einmalig oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam ausge-
nutzt werden. 

 
6.3 Der Vorstand der Gesellschaft wird ferner ermächtigt, die erworbenen ei-

genen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. 
 
6.4 Die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 30. April 2009 zum Er-

werb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG wird mit Wirksamwerden 
dieser neuen Ermächtigung aufgehoben. Die Ermächtigungen unter Zif-
fern 6.2 und 6.3 erfassen auch die Verwendung von eigenen Aktien der 
Gesellschaft, die aufgrund früherer Ermächtigungsbeschlüsse nach § 71 
Abs. 1 Nr. 8 AktG erworben wurden. 

 
 
Eine Verlesung des Beschlussvorschlags bzw. das Wort wurde nicht gewünscht. 
 
Es wurde in einem Sammelvorgang abgestimmt. Der Vorsitzende überzeugte 
sich, dass jeder Aktionär Gelegenheit gehabt hätte, seine Stimme abzugeben, 
schloss sodann die Abstimmung und bat, das Ergebnis zu ermitteln. Hierzu un-
terbrach er die Versammlung.  
 
Nach Vorliegen der Abstimmungsergebnisse setzte der Vorsitzende die Ver-
sammlung wieder fort und gab die Ergebnisse der Abstimmung bekannt. Diese 
lauten: 
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TOP Nein-Stimmen Enthaltungen Ja-Stimmen %-Ja-Stimmen 
2 6.900 1.000 2.486.518 99,72 
3 0 1.000 507.234 100 
4 0 1.000 2.472.458 100 
5 3.000 1.020 2.490.398 99,88 
6 20 28.900 2.465.498 fast 100 
 
Der Vorsitzende stellte fest und gab bekannt, dass die jeweils zur Abstim-
mung gestellten Beschlussvorschläge jeweils mit der erforderlichen Mehr-
heit beschlossen worden seien und gab die gefassten Beschlüsse bekannt.  
 
Der Vorsitzende wies darauf hin, dass die Dividende am nächsten Montag, den 
03.05.2010, über die Depotbanken an die Aktionäre zur Ausschüttung gebracht 
wurde. 
 
Sämtliche Wahlen und Abstimmungen wurden in dem voraufgeführten, vom 
Vorsitzenden dargestellten Verfahren durchgeführt. Das Wort wurde jeweils 
nicht gewünscht. 
 
Damit waren alle Punkte der Tagesordnung der heutigen Hauptversammlung er-
ledigt. Der Vorsitzende dankte den Erschienenen und schloss die Hauptversamm-
lung um 13:50 Uhr. 
 
Von dieser Niederschrift erhält die Gesellschaft 4 Ausfertigungen und eine einfa-
che Abschrift und die Niederschrift als *.tif-Datei. 
 
Beglaubigte Abschriften erhalten: 
der Abschlussprüfer. 
das Registergericht. 
das Finanzamt München für Körperschaften. 
 
Hierüber Niederschrift 
 
 
 
 
 

Dr. Oliver Vossius, Notar 
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